
2 Einschränkungen sind nur im Zusammenhang 
mit strafbaren Handlungen oder einer Heilbehand
lung zulässig und müssen gesetzlich begründet sein. 
Dabei dürfen die Rechte solcher Bürger nur inso
weit eingeschränkt werden, als dies gesetzlich zu
lässig und unumgänglich ist.
3 Zum Schutze seiner Freiheit und der Unantast
barkeit seiner Persönlichkeit hat jeder Bürger den 
Anspruch auf die Hilfe der staatlichen und gesell
schaftlichen Organe.

1 Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzbar.
2 Sie dürfen nur auf gesetzlicher Grundlage einge
schränkt werden, wenn es die Sicherheit des sozia
listischen Staates oder eine strafrechtliche Verfol
gung erfordern.

Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Re
publik hat im Rahmen der Gesetze das Recht auf 
Freizügigkeit innerhalb des Staatsgebietes der Deut
schen Demokratischen Republik.

1 Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik hat bei Aufenthalt außerhalb der Deut
schen Demokratischen Republik Anspruch auf 
Rechtsschutz durch die Organe der Deutschen De
mokratischen Republik.
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